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1. Mindestanforderungen 
für den Schutz von 

Schweinen 
(91/630/EWG)

Verbot des 
routinemäßigen 

Schwanzkupierens tritt 
in Kraft (91/630/EWG)

Kommission schlägt 
neue 

Tierschutzvorschriften  
für Schweine vor

Finnland 
verbietet 

routinemäßiges 
Schwanzkupieren

Schweden und 
Schweiz 

verbieten 
routinemäßiges 

Schwanzkupieren

Neue 

Mindestanforderungen 
für den Schutz von 

Schweinen (2008/120/EG)

EU – Parlament 
meldet hohe

Non-Compliance Rate

Empfehlung der 
Kommission zur 

Verringerung der 
Notwendigkeit des 
Schwanzkupierens

Audits durch die EU-
Kommission in 
Deutschland, 

Niederlanden, Spanien, 
Italien und Dänemark

Audit durch die EU-
Kommission in Österreich

Aktionsplan zur Reduktion 
von Schwanzkupieren → seit 

01.01.23 Änderungen in 
1.THVO gültig 



Anlage 5, Punkt 2.10. Z 3 (zulässigen Eingriffe)

„… das Kupieren des Schwanzes, wenn der Eingriff nicht routinemäßig und nur dann durchgeführt wird, 

wenn er erforderlich ist, um weitere Verletzungen an den Ohren oder an den Schwänzen anderer Schweine 

zu vermeiden.“

➢ Betrieb muss die Unerlässlichkeit dieses Eingriffs feststellen → darf weiterhin kupiert werden 

bzw. kupierte Tiere gehalten werden

1.  Erheben von Schwanz- und Ohrverletzungen

2.  Tierhaltererklärung

3.  Risikoanalyse

Änderungen der 1. Tierhaltungsverordnung

2.11. Maßnahmen zur Reduktion des Schwanzkupierens und deren Dokumentation

➢     Dokumentationspflichten für Betriebe mit ausschließlich unkupierten Tieren

Optimierungsmaßnahmen



1. Erheben der Schwanz- und Ohrverletzungen

➢ ALLE schweinehaltenden Betriebe 

➢ unabhängig von der Anzahl der gehaltenen Schweine

➢ Häufigkeit der Schwanz- und Ohrverletzungen sind separat für jede Tierkategorie zu ermitteln

➢ Saugferkel

➢ Absetzferkel

➢ Jungsauen / Jungeber

➢ Mastschweine

➢ Häufigkeit der Schwanz- und Ohrverletzungen muss in Tierhaltererklärung angegeben werden



➢ 2 Möglichkeiten 

➢ Dokumentation über das gesamte Jahr

➢ 1x jährlich Auswertung der laufenden Dokumentation je Tierkategorie*

➢ Angabe in % in Relation zur Grundgesamtheit

➢ Erhebung an 2 Stichtagen

➢ Stichtage können frei gewählt werden

➢ Zählen der Tiere je Tierkategorie* mit Schwanz- und Ohrenverletzungen an 2 Stichtagen

➢ Angabe in % → aus den beiden Stichtagserhebungen ist ein Mittelwert der letzten 12 Monate der 

jeweiligen Tierkategorie* zu ermitteln

1. Erheben der Schwanz- und Ohrverletzungen

* Saugferkel, Aufzuchtferkel, Mastschweine, Jungsauen/Jungeber



➢ Bei mehr als 2 % Verletzungen an Schwanz und Ohren → Unerlässlichkeit gegeben

➢ Es darf kupiert werden bzw. kupierte Tiere gehalten werden

➢ Festgestellte Unerlässlichkeit gilt bei Handelsbeziehungen (Direktbeziehungen, 

Ferkelvermittlung) auch betriebsübergreifend

➢ Bei weniger als 2 % Schwanz- und Ohrverletzungen (am Eigenbetrieb und bei allen 

Partnerbetrieben)

➢ Unkupierte Kontrollgruppe (mindestens 8 Tieren)

1. Erheben der Schwanz- und Ohrverletzungen



➢ Wenn Schwanz- und Ohrverletzungen an drei aufeinanderfolgenden Jahren > 4% → 

Tierhalter hat nachweislich Maßnahmen zu setzen

➢ TGD- Teilnehmer:innen

➢ Maßnahmen gemäß dem entsprechenden TGD-Programm

➢ Nicht-TGD-Teilnehmer:innen

➢ Maßnahmen gemäß dem entsprechenden TGD-Programm

 UND

➢ 2-malige Beratung durch Fachtierarzt/Fachtierärztin od. „für diese Thematik besonders geschulten“ 

Tierarzt/Tierärztin

 ODER

➢ Externe Fachberatung zu Stallklima und Fütterung

1. Schwanz- und Ohrverletzungen 



➢ ALLE schweinehaltenden Betriebe, 1x jährlich

➢ unabhängig von der Anzahl der gehaltenen Schweine

➢ Ergebnisse der Erhebung der Schwanz- und Ohrverletzungen

➢ Dokumentation und Bestätigung

➢ Meldung bis spätestens 31. März des Folgejahres

➢ Erfassung in elektronisches System – VIS 

➢ Meldung für 2023 muss spätestens am 31. März 2024 abgegeben werden

2. Tierhaltererklärung

Halter von kupierten Tieren → Tierhaltererklärung Anhang A

Halter von ausschließlich unkupierten Tieren → Tierhaltererklärung Anhang B



Anhang A
Betriebe mit 
kupierten 
Schweinen

Schwanz- und 
Ohrverletzungen

Risikoanalyse

Unerlässlichkeit

Kontrollgruppe

!!



Anhang B
Betriebe mit 
ausschließlich unkupierten 
Schweinen

Schwanz- und 
Ohrverletzungen

!!



➢ alle Betriebe die kupierte Schweine halten

➢  getrennt für kupierte und unkupierte Tiere

➢ 1x jährlich durchzuführen („Stallklima“ muss 2x jährlich, im Sommer und im Winter beurteilt werden)

➢ Stammdatenblatt

➢ 1x pro LFBIS – Nummer

➢ Durchführung der Risikoanalyse und Beurteilung der Risikofaktoren separat für jede Tierkategorie

➢ Saugferkel, Absetzferkel, Mastschweine, Jungsauen / Jungeber

➢ Zwecks besseren Überblicks → Beurteilung der Tierkategorie am Anfang (A) und Ende (E) (außer Saugferkel)

➢ Dokumente müssen am Betrieb aufliegen

3. Risikoanalyse



➢ Eigenverantwortliche Einschätzung der Risikofaktoren am Betrieb

➢ Tierbeobachtung und Maßnahmen

➢ Beschäftigung

➢ Stallklima (Beurteilung im Sommer und Winter)

➢ Gesundheit

➢ Wettbewerb um Ressourcen

➢ Fütterung

➢ Struktur und Sauberkeit der Bucht

➢ Basis für Optimierungsmaßnahmen

3. Risikoanalyse



Beispiele



Dokumentationspflichten für Betriebe mit 

ausschließlich unkupierten Schweinen (Anlage 5 Punkt 5.4)

NEU ab 01.01.2023

➢ Bei der Haltung von ausschließlich unkupierten Schweinen sind im Betrieb zu 

folgenden Parametern Erhebungen durchzuführen und zu dokumentieren:

− Art und Menge des angebotenen Beschäftigungsmaterials

− Platzangebot

− Art und Umfang des Auftretens für das Tierwohl relevanter Ereignisse, wie z.B. über das übliche 

Ausmaß hinausgehende Verletzungen durch Kämpfe (Rangkämpfe)

− Art und Umfang des Auftretens von Schwanz- und Ohrverletzungen, wobei die Dokumentation 

entsprechend Punkt 2.11.2. in der Tierhaltererklärung gemäß Anhang B vorzunehmen ist.



15

Tierhaltererklärung (Anhang A)
➢ 1x jährlich
➢ Häufigkeit der Schwanz- und Ohrverletzungen
➢ Bestätigung der Durchführung der Risikoanalyse
➢ Optimierungsmaßnahmen aufgrund der 

Risikoanalyse
➢ Nachweis der Unerlässlichkeit des Kupierens od. 

Halten einer Kontrollgruppe

Schwanz- und 
Ohrverletzungen
➢ Erhebung und Berechnung 

(% in Relation zur 
Grundgesamtheit)

➢ 1x jährlich (2 Stichtage 
oder Dokumentation)

➢ für jede Tierkategorie* 
einzeln

Risikoanalyse
➢ 1x jährlich (Stallklima im 

Sommer und Winter)
➢ separat für jede 

Tierkategorie*
➢ Eigenverantwortliche 

Einschätzung
➢ 7 Risikofaktoren
➢ Optimierungsmaßnahmen

Kupierte Tiere

Meldung in elektronisches System (VIS)
➢ bis spätestens 31. März des Folgejahres

Verletzungen > 2% → 
Unerlässlichkeit gegeben
➢ es darf kupiert werden / 

kupierte Tiere gehalten 
werden

➢ Unerlässlichkeit gilt über 
Handelsbeziehungen

Verletzungen < 2% 
➢ eine unkupierte 

Kontrollgruppe (mind. 8 
Tiere)

Verletzungen an 3 
aufeinanderfolgenden 
Jahren > 4%
➢ nachweisliche 

Maßnahmen (TGD-
Programm)

Schwanz- und 
Ohrverletzungen
➢ Erhebung und 

Berechnung
➢ 1x jährlich 
➢ (2 Stichtage oder 

Dokumentation)
➢ für jede 

Tierkategorie* einzeln

Tierhaltererklärung (Anhang B)
➢ 1x jährlich
➢ Häufigkeit der Schwanz- und 

Ohrverletzungen

Dokumentation (Anlage 5 Punkt 5.4)
➢ Art und Menge des 

Beschäftigungsmaterials
➢ Platzangebot
➢ Art und Umfang des Auftretens 

von Schwanz- und 
Ohrverletzungen, sowie von 
sonstigen Verletzungen wie z.B.: 
bei Rangkämpfen

Ausschließlich 
unkupierte Tiere

* Saugferkel, Aufzuchtferkel, Mastschweine, Jungsauen/Jungeber © Ruczizka, Gerner u. Stinglmayr

Maßnahmen zur Reduktion des Schwanzkupierens und deren Dokumentation; NEU ab 01.01.2023



Fachstelle für tiergerechte Tierhaltung und Tierschutz

➢ Leitlinie „Risikoanalyse und 

Optimierungsmaßnahmen zur 

Verringerung des Risikos von 

Schwanzbeißen bei Schweinen“

➢  Detaillierte Erklärung 

➢ Standardisierten Risikoanalysen

➢ Saugferkel, Absetzferkel, Mastschweine, Jungsau/Jungeber 

➢ Tierhaltererklärungen (Anhang A + B)

https://www.tierschutzkonform.at



Danke für Ihre 
Aufmerksamkeit !

Dr. Ursula Ruczizka
Tiergesundheit Österreich

Fachbereich Schwein

Dresdner Straße 89/18
1200 Wien

ruczizka@tg-oe.at
www.tg-oe.at 

mailto:ruczizka@nutztier.at
http://www.tg-oe.at/
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